
 

Sitzungsbericht aus der öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 
13.04.2021 

 
 
 
 

Bürgermeisterin Simone Rürup eröffnete die Sitzung und stellte die ordnungsgemäße 
Ladung sowie die Beschlussfähigkeit des Gemeinderates fest. 
 
 
 

TOP 01 Einwohnerfragestunde 

 
 
Die Vorsitzende bittet die anwesenden Zuhörerinnen und Zuhörer Fragen an die 
Verwaltung zu stellen. 
 
Es wurde die Frage gestellt, ob der Schüler- und Bürgerbus auch im kommenden 
Schuljahr 2021/2022 Kinder aus Schachen und Sulpach zur Klosterwiesenschule 
befördert. Die Vorsitzende verweist auf TOP 13 dieser Sitzung. Es wird dort über die 
weitere Nutzung des Busses beraten und entschieden.  
 
Ein weiterer Zuhörer erkundigt sich nach dem aktuellen Sachstand bezüglich 
Wiederaufbau der Schenkenwaldbrücke (Eselsbrücke). Es ist, so die Vorsitzende nach 
wie vor nicht geklärt, ob die Schenkenwaldbrücke wieder aufgebaut wird. Sie erkundigt 
sich jedoch darüber bei ihrem Bürgermeisterkollegen Spieß aus Fronreute.  
 
 
 
 
 

TOP 02 Bekanntgabe nichtöffentlich gefasster Beschlüsse  

 
 
Bürgermeisterin Rürup berichtet: 
 
In nicht öffentlichen Sitzungen gefasste Beschlüsse sind nach Wiederherstellung der 
Öffentlichkeit oder wenn dies nicht möglich ist, in der nächsten öffentlichen 
Gemeinderatssitzung bekannt zu geben, sofern nicht das öffentliche Wohl oder das 
berechtigte Interesse Einzelner entgegensteht (§ 35 Abs. 1 Satz 4 der 
Gemeindeordnung). 
 
Aus der nicht öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 09. März 2021 sind keine 
Beschlüsse bekannt zu geben. 
 
 
 

TOP 03 Bericht der Bürgermeisterin 



 
 
Bürgermeisterin Rürup teilt folgendes mit: 
 

a) Corona 
 
In der Gemeinde Baindt gibt es derzeit 24 infizierte Personen. Im gesamten 
Landkreis Ravensburg sind 1.509 Fälle zu verzeichnen. Der Inzidenzwert im 
Landkreis liegt derzeit bei 113,5. 
 
 

b) Impfungen 
 
Impfungen durch das mobile Impfteam erfolgten erstmalig am 29.03.2021. Es 
wurden dabei alle über 85-jährigen Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Baindt 
angeschrieben (144 Personen). Knapp 40 Personen hatten Bedarf und 12 
Personen wurden an diesem ersten Impftermin geimpft. Die 2. Impfung erhalten 
diese Personen am 19.04. An diesem Termin erfolgen dann auch 14 weitere 
Erstimpfungen. Im Mai werden weitere 12 Personen die Erstimpfung erhalten. 
Hierzu werden alle 80- bis 85-jährigen von der Verwaltung angeschrieben. Die 
Verwaltung erhält jedoch sehr viele positive Rückmeldungen. Seit letzter Woche 
wird auch in den Hausarztpraxen geimpft, kurzfristige Rückmeldungen wieviele 
Dosen und welcher Impfstoff verimpft wird, darüber erhalten die Betroffenen 
Informationen am Telefon, wenn die Hausärzte die Patienten abtelefonieren. 
 
 
 

c) Fischerareal 
 
Am kommenden Montag findet eine Infoveranstaltung in Sachen Entwicklung im 
Fischerareal für handelnde Akteure statt. Es handelt sich um eine 
Onlineveranstaltung. Für interessierte Bürgerinnen und Bürger findet eine 
Veranstaltung zur Bildung von Baugemeinschaften ebenfalls Online an diesem 
Abend statt. 
 
 

d) Abfallentsorgung Landkreis 
 
Der Landkreis stellt ab dem 01.01.2022 beim Leichtverpackungsmüll auf das 
Holsystem um. Das bedeutet, dass dann die RaWeg-Säcke nicht mehr 
angeliefert werden müssen. Im Laufe des Jahres wird sich das Gremium über die 
Auswirkungen auf den Wertstoffhof besprechen.  
 
 

 
 
 

TOP 04 Radverkehrskonzept des GMS - mündlicher Bericht 

 
 
Bürgermeisterin Rürup teilt mit: 
 

1. Vorgang  



 
Mit dem integrierten Verkehrsentwicklungsplan erarbeiten Ravensburg, Weingarten, 
Baienfurt, Berg und Baindt gemeinsam ein umfassendes und zukunftsorientiertes 
Mobilitätskonzept. Wichtiger Bestandteil ist dabei der Radverkehr.  
 
Um das Radfahren im Schussental attraktiver zu gestalten und so mehr Bürgerinnen 
und Bürger vom Umstieg auf das Fahrrad zu begeistern, wird ein 
Radverkehrskonzept für den GMS erstellt. Das Ziel des Radverkehrskonzeptes ist 
es, eine strategische Planungs- und Entscheidungshilfe für die 
Radverkehrsförderung im Gemeindeverband zu erarbeiten.  
 
Im Oktober 2018 erhielt der Gemeindeverband Mittleres Schussental einen 
Zuwendungsbescheid über 46.362 € für die Erstellung eines Radverkehrskonzeptes 
vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit. Die 
Verbandsversammlung stimmte im Dezember 2018 dem Leistungsverzeichnis für die 
Ausschreibung zu und im April 2019 der Vergabe an brenner BERNARD ingenieure 
GmbH. Daraufhin wurden die Arbeiten im Mai 2019 aufgenommen.  
 
Im Projektverlauf wurden verschiedene Gruppen an der Erstellung der Netzpläne und 
der Maßnahmen beteiligt. Im Juli 2019 fand ein erster Workshop mit 
Radverkehrsengagierten im GMS statt. Verwaltungsintern fand ebenfalls im Juli 2019 
ein kommunaler Arbeitskreis zur Netzentwicklung statt. Im September 2019 fanden 
Workshops mit Bürgerinnen und Bürgern sowie mit Unternehmen statt. Außerdem 
wurde für weiterführende, städtische Schulen, die noch keinen Radschulwegeplan 
erhalten haben, eine Beteiligung über das Schulwegeplaner - Tool des Landes Baden-
Württemberg ermöglicht.  
 
Die Verbandsversammlung wurde am 11. November 2019 über den aktuellen Stand 
der Konzeption informiert. Im zweiten kommunalen Arbeitskreis im Juli 2020 wurde der 
Entwurf der Maßnahmenkonzeption behandelt und im Nachgang überarbeitet. Die 
überarbeitete Maßnahmenkonzeption wurde im Oktober 2020 den 
Radverkehrsengagierten vorgestellt. Im November und Dezember 2020 wurden 
Landratsamt, Regionalverband, Regierungspräsidium, NABU und BUND informell 
beteiligt. Nachfolgend wurde das Maßnahmenkataster überarbeitet und ein erster 
Entwurf zur Priorisierung wurde erstellt.  
 
 
2. Priorisierung  
 
Die Priorisierung erfolgt anhand fachlicher Kriterien. Bewertet werden Netzbedeutung/ 
Potenzial, Verkehrssicherheit und Handlungserfordernis (Netzlücke, unzureichender 
Ausbaustandard oder Komfort-Mangel) der Maßnahme. Aus der Bepunktung leitet sich 
die Dringlichkeit der Maßnahmen ab. Hierbei wird unterschieden in Maßnahmen mit 
hoher, mittlerer und nachrangiger Dringlichkeit. Maßnahmen, die schnell und 
kostengünstig umgesetzt werden können, wurden als Sofortmaßnahmen nicht 
priorisiert. Die Maßnahmen werden gemäß ihrer Dringlichkeit in Plänen und Listen 
dargestellt. Bei Bedarf können Maßnahmen detailliert im umfangreichen 
Maßnahmenkataster nachgeschlagen werden.  



 
 
3. Weiteres Vorgehen  
 
Der Bericht des Radverkehrskonzepts wird voraussichtlich bis Ende August 
fertiggestellt und soll im Oktober im Gemeinderat sowie in den Gemeinderäten der 
anderen vier Kommunen vorgestellt werden. Für den Beschluss der 
Gemeindeverbandsversammlung ist der 07. Oktober 2021 vorgesehen. 
 
 
 

TOP 05 Radschnellweg RS 09 zwischen Baindt und Friedrichshafen - 
Streckenbestimmung und Abschnittsbildung 
 
 

 
 
Bürgermeisterin Rürup trägt folgenden Sachverhalt vor: 
 

Im März 2019 wurde die Machbarkeitsstudie für eine Radschnellverbindung zwischen 

Baindt und Friedrichshafen abgeschlossen. Die Vorzugstrasse hat eine Länge von 29 

km und erreicht auf 85 % der Gesamtstrecke die Qualitätsstandards für eine 

Radschnellverbindung. Mit einem Nutzen-Kosten-Faktor von 2,0 wurde deren 

Wirtschaftlichkeit nachgewiesen. 

 

Für die Abschnitte zwischen Weingarten und Ravensburg hat das Land Baden-

Württemberg bereits die Baulast übernommen. In der Weiterführung in Richtung 

Friedrichshafen sowie zwischen Baindt und Baienfurt wurde die Radschnellverbindung 

im April 2019 als Radschnellverbindung in der Baulast des Kreises eingestuft. Damit 

liegt die Baulast zunächst bei dem Landkreis Ravensburg und dem Bodenseekreis. 

Um rasch mit der Planung voranzukommen, hat der Regionalverband die 

Federführung für die Planung der gesamten Strecke übernommen und Fördermittel 

bei Bund und Land beantragt und auch bewilligt bekommen. 

 

Im Rahmen der Machbarkeitsuntersuchung wurden für insgesamt sechs Abschnitte 

jeweils zahlreiche Varianten möglicher Streckenverläufe untersucht, bewertet und 

diskutiert. Daraus wurde eine Vorzugstrasse entwickelt, die hinsichtlich der 

Realisierbarkeit, der Kosten und des Nutzen vertiefend betrachtet wurde. Eine 

Festlegung auf diese Trasse ist noch nicht erfolgt, auch gibt es keine 

Gremienbeschlüsse zur Realisierung der Radschnellverbindung. Erst mit Festlegung 

auf eine konkrete Linie für die Radschnellverbindung können die weiteren 

Planungsschritte nach den Leistungsphasen der HOAI angegangen werden. Dabei ist 

auch von Bedeutung, im Rahmen welcher Verfahren die weiteren Planungen 

durchzuführen sind. 

 



Für die Durchführung der Streckenbestimmung und Abschnittsbildung für den RS 09 

wurden erneut die BERNARD Gruppe ZT GmbH und das Planungsbüro VIA eG 

beauftragt.  

 

Im Rahmen der vorliegenden Aufgabenstellung sind vorrangig folgende Ziele zu 

verfolgen: 

 

1. Abstimmung und Festlegung des konkreten Verlaufs des RS 9 mit den 

Verwaltungen, BürgerInnen, Gremien der Anliegerkommunen 

2. Bildung von Planungsabschnitten zur Ausschreibung der Entwurfs- und 

Vorplanung bzw. Realisierung 

 

Im Januar und Februar 2021 fanden bereits die Kick-Off-Termine in der Projektgruppe 

sowie den sechs beteiligten Kommunen statt. Ebenso haben der Landkreis 

Ravensburg und der Bodenseekreis erste Prüfungen hinsichtlich natur- und 

umweltschutzrechtlicher Belange im Rahmen von Scoping-Terminen durchgeführt.  

 

In jeder Kommune werden wahlweise vertiefende Untersuchungen durchgeführt. 

Diese reichen von straßenräumlichen Konzeptionen, Betrachtungen im 

Verkehrsmodell bis zu gemeinsamen Befahrungen. Die Bearbeitung erfolgt von März 

bis Juli 2021. Parallel dazu werden die Bürgerinnen und Bürger über eine Online-

Plattform informiert und beteiligt. Der Start hier ist für Juni 2021 vorgesehen. Die 

vertiefenden Untersuchungen und Beteiligungen der Öffentlichkeit bilden 

anschließend die Grundlage für die finale Streckenbestimmung des RS 09. Die 

Abschnittsbildung ist für Herbst 2021 vorgesehen. Die Definition der 

Planungsabschnitte erfolgt u.a. auf der Grundlage der Maßnahmenkategorie zur 

Herstellung des Standards einer Radschnellverbindung sowie den jeweiligen 

Betroffenheiten im Abschnitt. Weiterhin sind Abhängigkeiten zu anderen Planungen zu 

prüfen und deren möglicher Realisierungshorizont abzuschätzen. 

 

Die Beschlüsse in den politischen Gremien und der Projekt-Abschluss sind für 

Dezember 2021 geplant.  

 
 
 

TOP 06 Bebauungsplan Bühl - Städtbaulicher Entwurf 

 
 
Bauamtsleiterin Jeske berichtet: 
 
In der Sitzung vom 17.09.2019 wurde dem Gemeinderat der städtebauliche Vorentwurf 
des Bebauungsplanes "Bühl" von Herrn Sieber vom Büro für Stadtplanung aus Lindau 
mit verschiedenen Varianten vorgestellt. Das Büro Sieber wurde daraufhin mit der 
Erstellung des Bebauungsplanes beauftragt. In der Sitzung des Gemeinderats vom 
03.12.2019 wurde der Aufstellungsbeschluss nach § 13 b BauGB für das Baugebiet 



gefasst. § 13 b des Baugesetzbuches ermöglicht die Einbeziehung von 
Außenbereichsflächen in das beschleunigte Verfahren, wobei der Satzungsbeschluss 
(Bebauungsplan rechtswirksam) bis zum 31.12.2021 zu fassen ist. 
 
Im Dezember 2019 bestand für die Bevölkerung die Möglichkeit zur frühzeitigen 
Äußerung. Mitte 2020 wurde eine frühzeitige Behördenunterrichtung durchgeführt. 
Ende Oktober hat die Firma Baugrund Süd den Baugrund untersucht.  
 
Der kleine Graben am Rande des Bebauungsplangebiets wurde vom Sachgebiet 
Oberflächengewässer des Landratsamtes Ravensburg als Gewässer 2. Ordnung 
eingestuft. Da das Gebiet immer wieder von Starkregenereignissen betroffen ist, 
wurde dies bei der Überarbeitung der städtebaulichen Entwürfe berücksichtigt und der 
Wasserlauf so geplant, dass das Wasser vom Hang oberhalb des Gebiets im neu 
gestalteten Gewässer abfließen kann, ohne das neue Baugebiet zu beeinträchtigen. 
  
Vorgabe im neuen Regionalplan wird sein, dass bei der Aufstellung von neuen 
Bebauungsplänen ein verdichtetes Bauen gefordert wird. Auch wird von Seiten der 
Bauleitplanung im LRA Ravensburg darauf hingewiesen, dass nach § 1 a Abs. 2 Satz 
1 BauGB bei der Aufstellung von Bebauungsplänen mit Grund und Boden sparsam 
umgegangen werden soll, wobei zur Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme 
von Flächen für bauliche Nutzungen u.a. die Möglichkeiten der Nachverdichtung zu 
nutzen sind. Zur Nachverdichtung zählt auch die Möglichkeit, eine höhere 
Ausnutzbarkeit von Grundstücken zu ermöglichen.  So wurde versucht, das Baugebiet 
mit unterschiedlichen Gebäudetypen (Reihenhaus, Kettenhaus, Mehrfamilienhaus, 
Doppelhau und freistehendes Einfamilienhaus) zu beplanen, um so eine gute 
Durchmischung verschiedener Wohnformen mit hoher Lebensqualität zu erreichen. 
 
Da der Satzungsbeschluss bis zum 31. Dezember 2021 zu fassen ist und vor 
Satzungsbeschluss ein wasserrechtliches Verfahren für den Gewässerausbau entlang 
des Baugebiets Geigensack Erweiterung und entlang des Baugebiets Bühl 
durchgeführt werden muss, soll in dieser Sitzung beschlossen werden, mit welchem 
städtebaulichen Entwurf die MitarbeiterInnen des Büros Sieber Consult die 
Bauleitplanung weiter bearbeiten sollen. 
 
 
Frau Lagoda und Herr Zahner vom Büro Sieber Consult aus Lindau stellen ausführlich 
die 3 Varianten vor.  
 
Alternative 1 sieht die dichteste Bebauung vor. Entsprechend dem dörflichen 
Charakter sind jedoch verscheidene Grünzäsuren vorgesehen. Der 
Geschosswohnungsbau dominiert diese Alternative.  
 
Die Alternative 2 sieht eine mittlere Bebauung vor. Der Geschosswohnungsbau wird 
gegen Reihenhäuser ausgetauscht.  
 
Alternative 3 hat die lockerste Bebauung. Geschosswohnungsbau ist nur an der 
östlichen Seite vorgesehen. Bei dieser Alternative kommt es zu keinem Konflikt mit der 
Bestandsbebauung.  
 
 

Beschluss: 
 
Das Büro Sieber Consult wird beauftragt, den Entwurf zum Bebauungsplan „Bühl“ mit 
dem städtebaulichen Entwurf Variante 1 weiter zu bearbeiten. 
 



Folgende Änderungen sind in den Entwurf einzuarbeiten: 
 
Die Dreispänner in der 1. Reihe sind durch Punkthäuser zu ersetzen. 
 
 
 

TOP 07 Bauantrag zum Anbau eines landwirtschaftlichen Stalles an den 
bestehenden Milchviehstall auf Flst. 946, Friesenhäusler Str. 45 

 
 
Bauamtsleiterin Jeske teilt mit: 
 
Der Bauherr beantragt auf der Südseite des bestehenden Milchviehstalles einen 
Anbau von 15,00 m auf 17,70 m. Im Anbau sollen Jungkalbinnen auf mehr Fläche 
untergebracht werden. Eine Aufstockung des Tierbestands ist nicht vorgesehen. Es 
handelt sich bei der Stallerweiterung um ein nach § 35 Abs. 1 BauGB privilegiertes 
Bauvorhaben.   
 
Nach § 35 Abs.1 BauGB ist ein Bauvorhaben im Außenbereich zulässig, wenn 
öffentliche Belange nicht entgegenstehen, die ausreichende Erschließung gesichert ist 
und wenn es einem land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb dient und nur einen 
untergeordneten Teil der Betriebsfläche einnimmt. 
 
Nach § 35 Abs. 3 BauGB liegt eine Beeinträchtigung öffentlicher Belange vor, wenn 
das Vorhaben 
1. den Darstellungen des Flächennutzungsplans widerspricht, 
2. den Darstellungen eines Landschaftsplans oder sonstigen Plans, insbesondere 

des Wasser-, Abfall- oder Immissionsschutzrechts, widerspricht, 
3. schädliche Umwelteinwirkungen hervorrufen kann oder ihnen ausgesetzt wird, 
4. unwirtschaftliche Aufwendungen für Straßen oder andere Verkehrseinrichtungen, 

für Anlagen der Versorgung oder Entsorgung, für die Sicherheit oder Gesundheit 
oder für sonstige Aufgaben erfordert, 

5. Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege, des Bodenschutzes, des 
Denkmalschutzes oder die natürliche Eigenart der Landschaft und ihren 
Erholungswert beeinträchtigt oder das Orts- und Landschaftsbild verunstaltet, 

6. Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur beeinträchtigt, die Wasserwirt-
schaft oder den Hochwasserschutz gefährdet, 

7. die Entstehung, Verfestigung oder Erweiterung einer Splittersiedlung befürchten 
lässt oder 

8. die Funktionsfähigkeit von Funkstellen und Radaranlagen stört. 
 
Aus Sicht der Verwaltung sind die Vorgaben des § 35 Abs. 1 BauGB erfüllt und § 35 
Abs. 3 BauGB nicht beeinträchtigt.  
 
 
 

Beschluss: 
 
Das gemeindliche Einvernehmen zum Bauantrag wird erteilt. 



 
 
 

TOP 08 Bauantrag zum Neubau eines Verwaltungs- und Lagerzentrums und den 
erforderlichen Befreiungen vom Bebauungsplan "2. Erweiterung 
Gewerbegebiet Mehlis" auf Flst. 1014/4, Am Umspannwerk 24 

 
 
Bauamtsleiterin Jeske teilt mit: 
 
Der Bauherr beantragt im Gewerbegebiet Mehlis den Neubau eines Verwaltungs- und 
Lagerzentrums. Das Bauvorhaben liegt im rechtsgültigen Bebauungsplan „2. 
Erweiterung Gewerbegebiet Mehlis“ und wird nach § 30 Abs. 1 BauGB beurteilt. 
 
Das Gebäude soll 79,74m lang werden. Wunsch der Firma ist, ein großes Gebäude 
für das Abstellen von Firmenfahrzeugen, das Lagern von Reinigungsmitteln und eine 
Werkstatt zur Reparatur der Reinigungsmaschinen, sowie einen Verwaltungstrakt zu 
erstellen. Die Pläne waren, baurechtlich ungeprüft, bereits Bestandteil des 
Kaufvertrages. Im Bebauungsplan ist eine offene Bauweise gefordert. Offene 
Bauweise bedeutet, dass Gebäude max. 50m lang sein dürfen. Im Bereich des alten 
Bebauungsplanes Gewerbegebiet Mehlis hat man diese Festsetzung durch den 
Zusatz ergänzt, dass Gebäude als Ausnahme 100m lang sein dürfen. Deshalb gibt es 
gleich an das geplante Bauvorhaben angrenzend Hallen bis zu 100m Länge. Diese 
Ausnahme hat man im B-Plan 2. Erweiterung Mehlis nicht aufgenommen, weshalb 
hierfür eine Befreiung von der Festsetzung des Bebauungsplans nach § 31 Abs. 2 
BauGB notwendig ist.  
 
Eine Befreiung ist auch für die Feuertreppe erforderlich, die außerhalb des 
Bauquartiers geplant ist. Die erforderlichen Abstandsflächen sind bei dem 
Bauvorhaben eingehalten. 
 
Nach § 31 Abs. 2 kann ein Vorhaben von den Festsetzungen des Bebauungsplanes 
befreit werden, wenn die Grundzüge der Planung nicht berührt werden und 
1. Gründe des Wohls der Allgemeinheit die Befreiung erfordert oder 
2. die Abweichung städtebaulich vertretbar ist oder 
3. die Durchführung des Bebauungsplans zu einer offenbar nicht beabsichtigten Härte 

führen würde und wenn die Abweichung auch unter Würdigung nachbarlicher 
Interessen mit den öffentlichen Belangen vereinbar ist. 

Aus Sicht der Verwaltung sind die Grundzüge der Planung nicht berührt, die 
Abweichung ist städtebaulich vertretbar und mit den nachbarlichen Interessen 
vereinbar.  
 
 

Beschluss: 
 
Das gemeindliche Einvernehmen für die Befreiungen, Überschreitung der Baugrenze 
mit der Feuertreppe und Überschreitung der Länge für die offene Bebauung wird im 
Rahmen des Bauantrags zum Neubau eines Verwaltungs- und Lagerzentrums erteilt. 



 
 
 

TOP 09 Änderung der Satzung über die Entschädigung der ehrenamtlich tätigen 
Angehörigen der Gemeindefeuerwehr -
Feuerwehrentschädigungssatzung (FwES) 
und Änderung der Regelung des Kostenersatzes für Leistungen der 
Freiwilligen Feuerwehr Baindt (Feuerwehrkostenersatzsatzung) 
 

 
 
Kämmerer Abele berichtet: 
 
a) Änderung der Feuerwehrkostenersatzsatzung 
 
§ 34 FwG verpflichtet die Gemeinden, bei kostenpflichtigen Feuerwehreinsätzen 
Kostenersatz zu verlangen. Einsätze bei Kfz-Unfällen sind insgesamt (auch bei 
Pflichtaufgaben wie Menschenrettung und Brandbekämpfung) kostenpflichtig.   
 
Sonderlöschmittel („alles außer Wasser“) sind bei Einsätzen ebenfalls generell im 
gewerblichen Bereich erstattungspflichtig. 
 
Die Kosten für die Fahrzeuge werden weiterhin entsprechend der „Verordnung 
Kostenersatz Feuerwehr“ (VOKeFw) des Innenministeriums vom 18.3.2016 
abgerechnet.  
 
In Baindt sind derzeit die Kostenersätze mit geringen Sätzen nach der VOKeFw wie 
folgt: 
 
Fahrzeug  nach VOKeFW Euro/Stunde 
a) MTW    20,00 €          
b) LF 16/12            170,00 € 
c) LF 10/6            120,00 € 
 
Die Personalkosten wurden in der Verordnung Kostenersatz Feuerwehr nicht geregelt. 
 
Für die Kalkulation wurde grundsätzlich ein Teiler von 80 Stunden pro 
Feuerwehrangehöriger festgelegt. Die der Gemeinde verbleibenden Vorhaltekosten 
sind dadurch um ein Vielfaches verringert.  
 
Mit der beigefügten Kalkulation ergeben sich minimale Änderungen der 
Feuerwehrkostenersatzsatzung der Gemeinde Baindt. Mit der Erhöhung der 
personalbedingten Aufwendungen (Ausrüstung etc.) wird der externe 
Personalkostensatz erhöht. 
 
Der Grundsatz des unentgeltlichen Einsatzes der Gemeindefeuerwehr bleibt weiterhin 
erhalten. Kostenersatz kann nur in bestimmten Fällen erhoben werden, beispielsweise 
bei vorsätzlicher Schadensverursachung, wenn der Einsatz durch den Betrieb von 



Kraftfahrzeugen verursacht wurde oder auch wenn die Gefahr beim Umgang mit 
Gefahrstoffen für gewerbliche Zwecke entstand. Auch die Leistungen als 
Brandsicherheitswache ist einer der kostenersatzpflichtigen Fälle. 
 
 
b) Änderung der Feuerwehrentschädigungssatzung 
 
Städte und Gemeinden müssen nach dem Feuerwehrgesetz für Baden-Württemberg 
auf ihre Kosten eine leistungsfähige Feuerwehr aufstellen, ausrüsten und unterhalten. 
Diese Pflichtaufgabe wird weitestgehend von Frauen und Männern erfüllt, die sich 
ehrenamtlich in den Feuerwehren unseres Landes engagieren. 
 
Die Feuerwehrentschädigungssatzung wurde letztmals im Jahr 2016 mit Änderung der 
Entschädigungssätze um 2 Euro/Stunde von 10 auf 12 € angepasst. Da diese Sätze 
inzwischen nicht mehr zeitgemäß sind, sollte eine Anpassung vorgenommen werden. 
 
Es muss zukünftig der Kostenersatz für Feuerwehreinsätze halbstundenweise 
abgerechnet werden. Aus diesem Grund sollte auch bei der Berechnung der Zeit für 
die Entschädigung auf halbe Stunden aufgerundet werden. Da den Einsatzkräften 
auch bei kurzen Einsätzen ein Zeitaufwand, z. B. für die Anfahrt zum 
Feuerwehrgerätehaus entsteht, sollte bei Einsätzen unter einer halben Stunde 
pauschal eine halbe Stunde Einsatzzeit dazu gerechnet werden, damit mindestens 
eine volle Stunde entschädigt wird. 
 
In anderen Städten und Gemeinden in den Landkreisen Ravensburg, Bodenseekreis 
und Biberach wird derzeit weitgehend die Entschädigung für Einsätze mit 14,00 € je 
Stunde vergütet. Dies bedeutet eine Anhebung von 2,00 € je Stunde.  
 
Es wird empfohlen die Änderungen der Feuerwehrentschädigungssatzung 
(Anpassung der Feuerwehrentschädigung um zwei Euro) sowie die Änderungen der 
Feuerwehrkostenersatzsatzung aufgrund der Kalkulation der Personalkosten zu 
beschließen. Die Verwaltung empfiehlt dem Gemeinderat den Satzungsänderungen 
zuzustimmen.  
 
 

Beschluss: 
 

a) Der Gemeinderat stimmt der Änderung der Feuerwehrentschädigungssatzung 
gem. Anlage 1 zu. 

b) Der Gemeinderat stimmt der Änderung der Regelung des Kostenersatzes für 
Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr Baindt (Feuerwehrkostenersatzsatzung) 
gem. Anlage 2 zu. 

 
 
 

TOP 10 Neufassung der Feuerwehrsatzung  

 
 
Kämmerer Abele teilt mit: 



 
Die Feuerwehrsatzung wurde zuletzt im Gemeinderat am 05.07.2011 neu gefasst. 
 
In der Zwischenzeit gab es eine Novellierung der Mustersatzung des Gemeindetages, 
an der sich die Gemeinde Baindt orientiert. Der Gemeindetag hat diese mit Vertretern 
des Innenministeriums Baden-Württemberg, der Gemeindeprüfungsanstalt Baden-
Württemberg und dem Landesfeuerwehrverband Baden-Württemberg abgestimmt.  
 
Aufgrund der aktuellen pandemischen Lage und den damit verbundenen 
Kontaktbeschränkungen wird die Durchführung von verfassungsgemäßen 
Hauptversammlungen und Wahlen der Feuerwehren nun auch in alternativen Formen 
geregelt. Darüber hinaus wurden weitere Paragrafen angepasst. 
Wesentlichen Änderungen sind: 

• Ändern wird sich unter § 6 Altersabteilung, dass zukünftig kein Antrag mehr für die 
Altersabteilung notwendig ist. In die Altersabteilung wird unter Überlassung der 
Dienstkleidung übernommen, wer aus dem ehrenamtlichen Feuerwehrdienst in 
einer Einsatzabteilung ausscheidet und keine gegenteilige Erklärung abgibt. Des 
Weiteren wird es einen Stellvertreter in der Altersabteilung geben.  

• Unter § 7 Jugendfeuerwehr ist die Wahl des Leiters und seines Stellvertreters in 
geheimer Wahl neu.  

• In § 10 Abs. 7 ist neu die Einspruchsmöglichkeit gegen eine Wahl des ehrenamtlich 
tätigen Feuerwehrkommandanten, des Abteilungskommandanten und ihrer 
Stellvertreter, die binnen einer Woche nach der Wahl von jedem Wahlberechtigten 
bei der Gemeinde erhoben werden kann.  

• Die initiative Beratung des Feuerwehrkommandanten in allen 
feuerwehrtechnischen Angelegenheiten gegenüber der Bürgermeisterin und dem 
Gemeinderat ist im § 10 Abs. 10 neu geregelt. 

• Neu ist gemäß § 12 ein Medienbeauftragter (Pressesprecher) sowie gemäß § 12 
Abs. 3 ein Bestandsverzeichnis für Gegenstände des Sondervermögens ab einem 
Wert von 800 €.  

• Unter § 13 wird die personelle Zusammensetzung des Feuerwehrausschusses 
angepasst und von bisher acht Personen auf neun Personen aufgestockt. Weiteres 
Mitglied wird der Leiter der Altersabteilung sein.  

• Die Pandemieanpassungen sind hauptsächlich im § 15 Abs. 6 geregelt.  
 
Der Entwurf der Feuerwehrsatzung wurde mit dem Kommandanten der Feuerwehr 
Baindt, Roland Bucher, abgestimmt.  
 
Die Verwaltung empfiehlt dem Gemeinderat der Neufassung der Feuerwehrsatzung 
zuzustimmen.  
 
 

Beschluss: 
 
Der Gemeinderat stimmt der Neufassung der Feuerwehrsatzung zu. 
 
 
 

TOP 11 Satzung über die Erhebung von Kostenerstattungsbeträgen nach §§ 135 
a - c Baugesetzbuch (Eingriffsausgleichmaßnahmensatzung) 
 
 



 
 
Kämmerer Abele berichtet: 
 
Die Gemeindeprüfungsanstalt hat in ihrem Prüfungsbericht die Gemeinde Baindt auf 
eine Satzung über die Erhebung von Kostenerstattungsbeträgen für 
Ausgleichsmaßnahmen für Eingriffe in die Natur und Landschaft nach § 135c BauGB 
hingewiesen. 
 
Mit dem Aufstellen von Bebauungsplänen werden zum Teil neue Bauflächen 
ausgewiesen, die Eingriffe in die Natur oder das Landschaftsbild darstellen. Um einen 
ökologischen Ausgleich zu schaffen, müssen aufgrund gesetzlicher Vorgaben 
Ausgleichsmaßnahmen durchgeführt werden (§ 1a Abs. 3 BauGB). Solche 
Maßnahmen sind zum Beispiel die Begrünung nicht überbaubarer Flächen, die 
Anpflanzung einer Streuobstwiese oder die Anlage eines Stillgewässers, die zu einer 
ökologischen Aufwertung von Flächen führen.  
  
Diese Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen müssen von den Grundstückseigentümern  
refinanziert werden. Im Rahmen der Allgemeinen Finanzprüfung für die Jahre 2016-
2019 wurde auch die Gemeinde Baindt aufgefordert, die Refinanzierung 
naturschutzrechtlicher Ausgleichsmaßnahmen zu regeln. 
 
Die Gemeinde hat für die Ausgleichsmaßnahmen bereits ein sog. Kommunales Öko-
Konto (§ 135 a Abs. 2 Satz 2 BauGB) angelegt. Eine Satzung über die Erhebung von 
Kostenerstattungsbeträgen für Ausgleichsmaßnahmen für Eingriffe in die Natur und 
Landschaft nach § 135c BauGB ist bisher nicht erlassen worden (zwingend erforderlich 
soweit Kostenerstattungsbeträge abgelöst werden).  
 
Zur Refinanzierung dieser Aufwendungen sind die dadurch verursachten Kosten der 
Ausgleichsmaßnahmen ohne Abzug eines Gemeindeanteils nach Maßgabe des 
Verteilungsmaßstabs in der Kostenerstattungssatzung zu erheben. Da die Städte und 
Gemeinden nach § 135a Abs. 3 Satz 2 BauGB zur Refinanzierung der ihr im Rahmen 
der durchgeführten Ausgleichsmaßnahmen entstanden Kosten in voller Höhe rechtlich 
verpflichtet sind, ist dies jetzt nachzuholen.  
 
Eine vollerschlossene Veräußerung unserer gemeindeeigenen Grundstücke nach § 
436 Abs. 1 BGB bleibt weiterhin davon unberührt (vgl. GPA-Mitteilung 14/2002 und 
4/2020). 
 
Der Ausgleich kann durch Festsetzung im Bebauungsplan an anderer Stelle als dem 
Ort des Eingriffs (auf anderen Grundstücken) durchgeführt werden, was aufgrund der 
heutzutage eher kleineren Buchgrundstücke sinnvoll ist. In diesem Fall führt die 
Gemeinde anstelle und auf Kosten des Vorhabenträgers oder der Eigentümer der 
Grundstücke die Ausgleichsmaßnahme durch. Zusätzlich stellt die Gemeinde hierfür 
die benötigten Grundstücksflächen bereit (§ 135 a Abs. 2 BauGB).    
  
Nach der Herstellung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen muss die Gemeinde zur 
Deckung ihres Aufwands einschließlich der Bereitstellung hierfür erforderlicher 
Flächen einen Kostenerstattungsbetrag erheben. Wie im Beitragsrecht handelt es sich 
bei dem Kostenerstattungsbetrag um eine einmalige Erhebung.   
  
Voraussetzung für die Erhebung von Kostenerstattungsbeträgen  
  
Für den Vollzug festgesetzter Ausgleichsmaßnahmen im Sinne des § 1a Abs. 3 
BauGB enthält das Baugesetzbuch unter der Überschrift: „Maßnahmen für den 



Naturschutz“ die Paragraphen 135a bis 135c. Einleitend bestimmt § 135 a Abs. 1 
BauGB, dass festgesetzte Maßnahmen zum Ausgleich vom Vorhabenträger 
durchzuführen sind; Damit sind die Ausgleichsmaßnahmen auf den 
Eingriffsgrundstücken gemeint. Die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, die an 
anderer Stelle als dem Eingriffsgrundstück durchgeführt werden, erfordern eine 
eindeutige Zuordnung zu einer Grundstücksfläche durch eine Festsetzung im 
Bebauungsplan (§ 135a Abs. 2 Satz 1 i. V. m. § 9 Abs. 1a BauGB). Dies ist 
Voraussetzung für die Erhebung von Kostenerstattungsbeträgen. Die Kosten können 
geltend gemacht werden, sobald die Grundstücke, auf denen Eingriffe zu erwarten 
sind, baulich oder gewerblich genutzt werden dürfen.  
  
Erstattungsfähige Kosten  
  
Der Umfang der erstattungsfähigen Kosten und der Verteilungsmaßstab sind in der 
Satzung geregelt. Neben den Kosten für die Durchführung der Ausgleichs-
maßnahmen können auch Kosten der Gemeinde für die Bereitstellung und/oder den 
Erwerb der Grundstücke, die zur Durchführung der Maßnahmen benötigt werden, 
angerechnet werden.  
  
In der Anlage zu § 2 Abs. 3 der Kostenerstattungssatzung ist die Dauer der 
Fertigstellungs- und Entwicklungspflege für die jeweilige Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahme festgelegt. Die während dieser Pflegezeit entstehenden Kosten sind 
erstattungsfähig. Eine Unterhaltung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme im 
Anschluss an die Dauer der Fertigstellungs- und Entwicklungspflege kann durch die 
Kostenerstattungssatzung nicht geregelt werden, was von der 
Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg bestätigt wurde.   
  
Eine Umfrage der Verwaltung bei vergleichbaren Städten in Baden-Württemberg hat  
ergeben, dass die durch die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen entstehenden 
Kosten, je nach Verfahren, zwischen 5,00 Euro und 10,00 Euro pro m² Bauland liegen. 
Hierbei handelt es sich um Erfahrungswerte der befragten Städte. Die Abrechnung 
wird jedoch in jedem Verfahren anhand der tatsächlich entstandenen Kosten erfolgen.   
 
In der Vergangenheit wurde die Refinanzierung der Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen teilweise durch städtebauliche Verträge geregelt. Dies setzt 
voraus, dass alle Beteiligten den vertraglichen Vereinbarungen zustimmen, was häufig 
mit zeitintensiven Verhandlungen und Verwaltungsaufwand verbunden ist.   
 
Im Vergleich zum städtebaulichen Vertrag ist bei der Refinanzierung über die  
Kostenerstattungssatzung die Zustimmung aller Beteiligten nicht notwendig. Dadurch  
gewährleistet die Kostenerstattungssatzung insbesondere bei komplexen Verfahren 
eine zügige Abwicklung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen und schafft 
gleichzeitig frühes Baurecht. Zudem ermöglicht die Satzung Kostentransparenz für die 
Verfahrensbeteiligten.   
  
Darüber hinaus könnte im Fall der Nichteinhaltung von vertraglichen Vereinbarungen 
auf die gesetzlich vorgesehenen Möglichkeiten der Kostenerstattungssatzung 
zurückgegriffen werden. Damit können Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen selbst 
dann abgewickelt werden, wenn im Rahmen städtebaulicher Verträge kein Konsens 
erzielt wird.  
  
Durch eine Kostenerstattungssatzung sind evtl. städtebauliche Verträge vor dem  
Satzungsbeschluss des Bebauungsplans nicht mehr zwingend erforderlich. 
Vertragliche Vereinbarungen sind nach wie vor gemäß der Richtlinien möglich. 
 



 
Beschluss: 

 
Der Gemeinderat stimmt der Satzung über die Erhebung von 
Kostenerstattungsbeträgen nach §§ 135 a - c Baugesetzbuch sowie den Richtlinien 
über die Ablösung von Kostenerstattungsbeträgen zu. 
 
 
 

TOP 12 Vergabe von Unterhaltsreinigungen 

 
 
Hauptamtsleiter Plangg informiert das Gremium über folgenden Sachverhalt: 
 
Die kommunalen Gebäude bzw. Einrichtungen werden derzeit von folgenden 
Personen bzw. Firmen gereinigt: 
 
Gebäude / Einrichtung Firma / Privatperson Vertrag gekündigt zum 
Rathaus Schneider / Baienfurt  
Aussegnungshalle Schneider / Baienfurt  
Schenk-Konrad-Halle Privatperson  
Bauhof, Feuerwehrhaus Privatperson  
Klosterwiesenschule – 
Gebäude blau 

Mader / Bad Waldsee 31.12.2020 - 
übergangsweise 
Schneider 

Klosterwiesenschule – 
Gebäude grün 

Mader / Bad Waldsee 31.07.2021 

Klosterwiesenschule – 
Gebäude gelb 

Mader / Bad Waldsee 31.12.2021 

Klosterwiesenschule – 
Kleinkindgruppen / Kiga 
 

Mader / Bad Waldsee 31.12.2021 

Kindergarten SMS - Alt 
 

Mader / Bad Waldsee 31.12.2020 - 
übergangsweise 
Schneider 

Kindergarten SMS - Neu 
 

Schneider / Baienfurt übergangsweise 
Schneider 

Sporthalle - groß   
 

Mader / Bad Waldsee 30.09.2021 - 
übergangsweise 
Schneider 

Sporthalle - klein 
Betreuung 

Mader / Bad Waldsee 31.01.2021 - 
übergangsweise 
Schneider 

 
Die Reinigungsverträge für die Objekte Kindergarten „Sonne, Mond und Sterne“ Alt- 
und Neubau, Sporthalle groß und klein und die Gebäude Klosterwiesenschule wurden 
gekündigt. 
 
Die Reinigungsarbeiten für die fünf Objekte (Sporthalle groß und klein, Kindergarten 
SMS Alt– und Neubau, sowie Klosterwiesenschule – Gebäude blau) werden 
vorübergehend von der Firma Schneider aus Baienfurt gereinigt. 
 



Nach der Verfahrensordnung für die Vergabe öffentlicher Liefer– und 
Dienstleistungsaufträge unterhalb der EU-Schwellenwerte  
(Unterschwellenvergabeordnung – UVgO) wurde eine beschränkte Ausschreibung 
vorgenommen. 
 
Die Leistungsverzeichnisse wurden an drei Firmen gesandt. Von allen drei Firmen 
wurde ein Angebot abgegeben.  
 
Der günstigste Anbieter ist die Firma Reinigung Schneider aus Baienfurt mit einem 
monatlichen Betrag in Höhe von 6.962,84 € zzgl. MwSt. 
 
Die Firma Schneider reinigt schon seit über 20 Jahren das Rathaus der Gemeinde 
Baindt und war bis zum Jahr 2015 auch für die Reinigung des Kindergartens und der 
Sporthalle zuständig. Mit der Arbeitsleistung sind die Lehrerschaft, Kindergartenleitung 
und Verwaltung zufrieden. 
 
 
 

Beschluss: 
 
Die Unterhaltsreinigungsarbeiten für den gesamten Kindergarten „Sonne, Mond und 
Sterne“, für das blaue Gebäude der Klosterwiesenschule sowie für die große und 
kleine Sporthalle werden an die Firma Schneider aus Baienfurt zum Angebotspreis von 
6.962,84 €/mtl. zzgl. MwSt. vergeben.  
 
 
 

TOP 13 Gemeindeeigener Bus zur Beförderung der Schul- und 
Kindergartenkinder aus Schachen und Sulpach 

 
 
Hautamtsleiter Plangg berichtet: 
 
In der GR-Sitzung am 09. Februar 2021 wurde dieser TOP vertagt, da noch weitere 
Informationen eingeholt werden mussten. 
 
Es wurde zwischenzeitlich abgeklärt, wie viele Kinder aus Schachen und Sulpach 
diesen Bus benutzen wollen. Darüber hinaus wurde von einem Taxiunternehmen 
sowie vom Malteserfahrdienst ein Angebot zu dieser Schülerbeförderung angefordert. 
 
Seit November 2012 wird ein Kleinbus, 9-Sitzer zur Beförderung der Schul- und 
Kindergartenkinder aus den Ortsteilen Schachen und Sulpach eingesetzt. Die 
Kindergartenkinder, die befördert werden, sind in der Regel Geschwisterkinder der 
Schulkinder.  
 
Dieser Bus steht auch ortsansässigen Vereinen, der Kirchengemeinde und 
gemeinnützigen Einrichtungen zur Verfügung. Das Angebot wird bisher nicht in 
großem Maße nachgefragt, lediglich für die Jugendfeuerwehr und die Beförderung 
dementer Personen wurde der Bus eingesetzt. 
 



Damit die Eltern der Kinder, die für das neue Schuljahr 2021/2022 ihre Kinder in der 
Klosterwiesenschule anmelden, Planungssicherheit haben, ist über den Fortbestand 
des Busses zu entscheiden.  
 
Anzahl der beförderten Kinder seit 2012 
 

Schuljahr Anzahl 
Schulkinder 

Anzahl 
Kindergartenkinder 

Gesamtzahl 

2012/13 5 6 11 

2013/14 11 4 15 

2014/15 10 5 15 

2015/16 10 15 25 

2016/17 13 8 21 

2017/18 13 4 17 

2018/19 14 1 15 

2019/20 12 4 16 

2020/21 9 5 14 

 
Ausgaben und Einnahmen für die Gemeinde 
 
Der Bus (VW Crafter) wurde von der Gemeinde zum Preis von 20.111,00 € mit einem 
Kilometerstand von 95.000 km gekauft.  
 
Für Werbung wurden anfangs Einnahmen in Höhe von 4.297,50 € erzielt.  
Eine Fahrerin auf 450 Euro - Basis wird von der Gemeinde für die Fahrten beschäftigt. 
Eine Krankheitsvertretung gibt es derzeit nicht. 
Bei einer Vermietung des Busses an örtliche Vereine und Institutionen erfolgt eine 
Kostenbeteiligung in Höhe von 0,40 € / km, mindestens jedoch von 10 €. 
 

Beleg-
jahr 

Betriebs- u. 
Unterhaltung
skosten 

Kalkulatorische 
Kosten 
(Abschreibungen + 
Verzinsung 
Anlagekapital) 

Kostenersätze Ergebnis  

2012   2.693,35 €        0,00 €    300,00 €  -  2.393,35 € 

2013 11.913,48 € 4.424,23 € 2.793,80 €  -13.543,91 € 

2014 13.452,52 € 4.251,27 € 3.090,83 € -14.612,96 € 

2015 13.136,17 € 4.174,86 € 4.046,20 € -13.264,83 € 

2016 16.840,36 € 4.098,44 € 4.949,60 € -15.989,20 € 

2017 14.964,82 € 4.022,00 € 5.378,80 € -13.608,02 € 

2018 19.820,22 €        0,00 € 3.020,00 € -16.800,22 € 

2019 13.882,73 €        0,00 € 2.468,00 € -11.414,73 € 

2020 10.012,88 €        0,00 € 1.420,00 € -  8.592,88 € 

GESAMT 116.716,53 € 17.970,80 € 27.467,23 € -107.220,10 € 

 



Der Kostendeckungsgrad beläuft sich im Durchschnitt auf 20,39 %. Die 
Gesamtbelastung (laufendes Ergebnis und Beschaffung) im Haushalt beläuft sich 
bisher auf -123.033,60 €.  
 
Der Verkauf wird nur noch mit Einschränkungen möglich sein, da der Bürgerbus 
praktisch keinen Wert mehr besitzt. Mit der Einführung der Doppik 2019 wurden dem 
Bürgerbus aus der internen Leistungsverrechnung weitere Kosten von ca. 10.000 € 
jährlich zugeordnet. Diese sind in der vorliegenden Berechnung noch nicht 
aufgenommen. Es ist somit ein nochmaliger Mehraufwand von insgesamt 20.000 € für 
die Jahre 2019 und 2020 hinzuzurechnen. Die Ausgaben sind deutlich höher als die 
Einnahmen. Der Betrieb des Busses ist nicht wirtschaftlich. 
 
Probleme, die sich im laufenden Betrieb ergeben 
 
Lehrerinnen der Klosterwiesenschule brachten die Kinder bisher nach dem Unterricht 
zum Bus und warteten bis die Kinder sicher in den Bus eingestiegen sind. Diese 
Leistung kann aufgrund des personellen Aufwandes in Zukunft nicht mehr erbracht 
werden.   
 
Die Kindergartenkinder werden auf dem Weg vom und bis zum Bus von der Fahrerin 
betreut, da der Kindergarten kein Aufsichtspersonal stellen kann. Im Bus kümmert sich 
ebenfalls die Fahrerin um die Kinder. Laut Kindergarten sind die 
Erziehungsberechtigten zuständig auf dem Weg zum und vom Kindergarten, diese 
haben die Verantwortung schriftlich an die jeweilige Fahrerin übertragen. Die Insassen 
und der Bus sind bei Unfällen auf dem Schulweg über die Unfallkasse bzw. WGV 
versichert. 
 
In der Corona-Zeit fiel der Busbetrieb häufig aus, da die Aufsicht durch die Lehrerinnen 
nicht zu bewältigen war. Außerdem konnten Hygienevorschriften im Bus nicht 
eingehalten werden. 
 
Zudem ist kritisch zu hinterfragen, warum sich die Beförderung nur auf Kinder aus 
Schachen und Sulpach erstreckt und nicht auch für Kinder, die in anderen Ortsteilen 
wohnen, angeboten wird (Marsweiler, Voken). 
 
Der Bürgerbus wird in den Schulzeiten täglich zur Schülerbeförderung genutzt. Er 
verfügt über 8 Sitzplätze für Kinder, somit wäre er in diesem Schuljahr voll ausgelastet. 
Allerdings konnte der Bus während der Corona-Pandemie nicht genutzt werden. 
Folglich haben die Eltern alternative Beförderungsmöglichkeiten für ihre Kinder 
gefunden.  
 
Aufgrund der stetig zunehmenden Reparaturanfälligkeit und der dadurch steigenden 
Ausgaben für den Erhalt des Busses und vor allem damit die Eltern für das kommende 
Schuljahr Planungssicherheit haben, hält es die Verwaltung für sinnvoll von einem 
weiteren Einsatz des derzeitigen Busses abzusehen und diesen zu veräußern. 
 
Wenn die Gemeinde auch in Zukunft einen gemeindeeigenen Bus einsetzen möchte, 
sollte der Kauf bzw. das Leasing eines 9–Sitzer Neufahrzeuges im Rahmen der 



Umstellung des gemeindeeigenen Fuhrparks auf umweltfreundlich betriebene 
Fahrzeuge angestrebt werden. Die Verwaltung behält mögliche Förderungen im Auge 
und kommt bei geeigneten Angeboten wieder auf das Gremium zu. 
 
Nutzung des Schülerbusses durch Schulkinder im Schuljahr 2021/2022 
 

Klassen Anzahl 
Schüler 

Schüler aus 
Schachen 

Schüler aus 
Sulpach 

Schüler, die 
den Bus 
nutzen 

Klasse 1a, b 44 1 0 0 

Klasse 2a 19 1 0 1 

Klasse 2b 18 1 0 1 

Klasse 3a 21 1 1 2 

Klasse 3b 23 0 0 0 

Klasse 4a 21 2 0 2 – fraglich - 

Klasse 4b 22 2 1 2 

Klasse 1 – 4 168 8 2 6 - 8 

 
Die ursprüngliche Intention beim Kauf des Schülerbusses war, die 
Klosterwiesenschule vor allem für Schülerinnen und Schüler aus Schachen und 
Sulpach attraktiver zu gestalten, da überwiegend in den Jahren 2012 – 2017 viele 
Anmeldungen am Bildungszentrum „St. Konrad“ erfolgten. Dieser Trend ist seit einigen 
Jahren wieder stark rückläufig. Zum neuen Schuljahr 2021/2022 gab es lediglich 3 
Anmeldungen (2 aus Schachen) nach St. Konrad. 
 
Im Laufe der Zeit wurde die Beförderung dahingehend ausgebaut, dass zunächst auch 
Geschwisterkinder, die den Kindergarten „Sonne, Mond und Sterne“ besuchen, bzw. 
bei freien Kapazitäten auch weitere Kindergartenkinder den Bus nutzen können. 
 
Im kommenden Kindergartenjahr besuchen 20 Kinder aus Schachen und 6 Kinder aus 
Sulpach den Kindergarten „Sonne, Mond und Sterne“. 
 
Aus Sulpach werden keine Kindergartenkinder den Schülerbus nutzen. Vier 
Kindergartenkinder aus Schachen werden diesen Bus nutzen. Bei drei weiteren 
besteht Interesse. 
 
Es wurden vom Malteserfahrdienst sowie vom Taxiunternehmen Christeinicke 
Angebote für diese Schülerbeförderung auf der Grundlage folgender Vorgaben 
angefordert: 
 
- Strecke Baindt – Sulpach, Baindt – Schachen zur Klosterwiesenschule 
- 8 Kinder pro Fahrt 
- 5 Tage pro Woche 
- 2 Fahrten morgens, 2 Fahrten mittags 
 
Die abgegebenen Angebote sind beinahe identisch. 
 



- Taxiunternehmen Christeinicke    96,30 € / Tag 
- Malteser Fahrdienst                    100,87 € / Tag  

 
Unter Zugrundelegung von 39 Schulwochen pro Jahr ergeben sich Kosten in Höhe 
von ca. 20.000 € / Jahr. 
 
Fazit: 
 
1.)  Der Betrieb eines Schülerbusses für die Schülerinnen und Schüler der 

Klosterwiesenschule sowie der Kindergartenkinder des Kindergartens „Sonne, 
Mond und Sterne“ ist vor dem Hintergrund der Stärkung der Klosterwiesenschule 
damals grundsätzlich positiv zu sehen. 

 
2.)  Diese ursprüngliche Intention greift jedoch derzeit nicht mehr. 
 
3.)  Die Aufsichtspflicht der Lehrerinnen für die Busnutzer für den Weg zum Bus 

bzw. vom Bus zur Schule kann nicht erbracht werden. 
 
4.)  Warum dürfen nicht auch Schüler aus anderen Ortsteilen -  Voken, Grünenberg 

usw. bzw. aus anderen Kindergärten  – den Bus nutzen? 
 Es liegen der Verwaltung schon diverse Anfragen vor - Gleichheitsgrundsatz - 
 
5.)  Der Betrieb des jetzigen Schülerbusses macht wirtschaftlich wenig Sinn. 
 
 
 

Beschluss: 
 

1. Der Betrieb des gemeindeeigenen Busses zur Beförderung der Schul- und 
Kindergartenkinder wird Ende des Schuljahres 2020/2021 eingestellt. 
 

2. Der Bus wird zu seinem aktuellen Wert veräußert.  
 

3. Die Beförderung von Schul- bzw. Kindergartenkindern wird eingestellt. 
 
 
 

TOP 14 Ersatzbeschaffung eines Balkenmähers für den Bauhof 

 
 
Ortsbaumeister Roth berichtet: 
 
Im Jahr 2000 wurde der bestehende Irus Balkenmäher für den Bauhof beschafft, um 
die Pflege der Grünanlagen durchführen zu können. Am 16.03.2021 hatte der 
Fahrzeugausschuss Gelegenheit, das alte sowie das mögliche neue Fahrzeug 
gemeinsam mit der Verwaltung und dem Bauhof zu begutachten. Von der Verwaltung 
wurden die zu mähenden Flächen und die Einsatzzeiten des Balkenmähers aus dem 



Jahr 2020 aufgezeigt. Bereits jetzt werden ca. 42.000 m² (4,2 ha) verschiedenster 
Kleinst-, und Großflächen wie Regenrückhaltebecken, Grünflächen, 
Ausgleichsflächen und Biodiversitätsflächen mit dem bestehenden Balkenmäher 
gemäht. Das bestehende Fahrzeug besitzt nur eine Arbeitsbreite von 1,4 m und ist in 
Hang- und Böschungslagen kaum bzw. nicht einsatzfähig. Die Verwaltung hat deshalb 
im Haushaltsplan 2021 für die Ersatzbeschaffung Mittel in Höhe von 55.000 € 
eingestellt. Nach positiver Rückmeldung seitens des Fahrzeugausschusses wurden 5 
Firmen zur Erstellung eines Angebots aufgefordert. Die Angebotsabgabe endet am 
09.04.2021. Die Angebotspreise der Firmen werden als Tischvorlage zur Sitzung 
nachgereicht. 
 
Das bestehende Fahrzeug ist für die Vielzahl der Flächen nicht mehr zeitgemäß. Die 
erforderliche Handarbeit stellt eine starke körperliche Beanspruchung der 
Bauhofmitarbeiter dar. Durch die Neuanschaffung können ca. 1/3 der aktuellen 
Stunden in der Grünflächenpflege eingespart werden und der Bauhof wäre die 
nächsten 15-20 Jahre für die Pflegearbeiten bestehender und weiterer 
Regenrückhaltebecken, Grünflächen, Ausgleichsflächen und Biodiversitätsflächen gut 
gerüstet.  
 
 

Beschluss: 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, bei der Firma BayWa in Biberach den Balkenmäher 
des Typ‘s „Brielmaier Typ 29“, mit Anbaugeräten zum Preis von brutto 41.721,40 € zu 
beschaffen. 
 
 
 

TOP 15 Ersatzbeschaffung des Kramer Radladers für den Bauhof 

 
 
Ortsbaumeister Roth teilt mit: 
 
2004 wurde der bestehende Kramer Radlader an den Bauhof übergeben. Seither ist 
dieses Fahrzeug täglich im Einsatz zur Erledigung der anfallenden Arbeiten, sei es im 
Winterdienst (Laden von Streusplitt), in der Wegeunterhaltung und 
Spielplatzunterhaltung, bei der Pflege der Grünanlagen, bei der Aufnahme von Leergut 
aus Schächten und beim Be- und Entladen von Material im Bauhof und auf Baustellen. 
Jährlich fallen ca. 350 – 380 Betriebsstunden am Fahrzeug an. Das alte Fahrzeug 
sowie das mögliche neue Fahrzeug wurden am 16.03.2021 gemeinsam mit dem 
Fahrzeugausschuss begutachtet. Nach positiver Rückmeldung seitens des 
Fahrzeugausschusses wurden fünf Firmen zur Erstellung eines Angebots 
aufgefordert. Die Angebotsabgabe endet am 09.04.2021. Die Angebotspreise der 
Firmen werden als Tischvorlage zur Sitzung nachgereicht. Die Verwaltung hat für die 
Ersatzbeschaffung des Kramers 95.000 € im Haushalt 2021 bereit gestellt.  
 
Der in die Jahre gekommene Kramer Radlader kann keine stetige Einsatzbereitschaft 
mehr gewährleisten. 2020 wurde bereits der komplette Kabelbaum nach einem 



Kabelbrand erneuert. Nach Rücksprache mit dem Bauhofleiter Herr Mohring könnten 
evtl. weitere größere Reparaturen anstehen: 
-Verschleiß im Bereich der Ölpumpe für den Radantrieb;  
-Antriebsstrang (Mittel- Achsdifferenzial). 
 
Aus betriebswirtschaftlichen Gründen ist es aus Sicht der Verwaltung notwendig, eine 
Ersatzbeschaffung vorzunehmen. Die Verwaltung hat deshalb im Haushaltsplan 2021 
für die Ersatzbeschaffung die notwendigen Mittel eingestellt. 
 
Das Altfahrzeug sollte im Internet zum Verkauf angeboten werden. Sollte kein 
Verkaufserfolg erzielt werden, wird das Fahrzeug dem Händler zum angebotenen 
Preis verkauft. Der Verkaufspreis für das Altgerät wird bis zur Sitzung in Erfahrung 
gebracht.  
 
 

Beschluss: 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, abzuklären ob es sich bei den Angeboten für das 
Altfahrzeug um Brutto- bzw. Nettopreise handelt. Sobald dies abgeklärt ist, kann das 
Fahrzeug dann beim günstigsten Anbieter erworben werden. 
 
 
 

TOP 16 Anfragen und Verschiedenes  

 
 

 

a) Kauf eines Fahrzeugs für den Bauhof 
 
Ortsbaumeister Roth legt dem Gremium ein Angebot zum Erwerb eines E-
Fahrzeuges für den gemeindlichen Bauhof vor. Auf Grund der verschiedenen 
Fördermöglichkeiten von E-Fahrzeugen erscheint dieses Angebot sehr 
interessant. Darüber hinaus wird ein Fahrzeug für den Bauhof benötigt. 
Entsprechende Mittel sind bereits in der Finanzplanung 2023/2024 eingestellt.  
 
 

Beschluss: 
 

1. Die Verwaltung wird beauftragt, zunächst ein weiteres vergleichbares 
Angebot einzuholen. 

2. Das günstigere Angebot kann dann in Auftrag gegeben werden. 
 
 

 
 

b) Kindergartenausschusssitzung 
 
Am Montag 10.Mai 2021 findet um 18:00 Uhr eine Sitzung des Kindergarten-
ausschusses statt. 
 



 
 
 

c) Radweg Sulpach 
 
Auf eine entsprechende Frage teilt Bürgermeisterin Rürup mit, dass der 
entsprechende Förderantrag abgeschickt und auch ins Förderprogramm 
aufgenommen wurde.  
 
 
 
 

d) Ratsinformationssystem 
 
Die Verwaltung wurde gebeten, zukünftig auch Tischvorlagen in dieses 
Ratsinformationssystem (RIS) einzupflegen.  
 
 
 
 

e) Fahrradreparaturstehle vor dem Rathaus 
 
Über den Standort der Fahrradreparaturstehle ist zu beraten. 
 
 
 
 

f) Radwegenetz Beschilderung Sulpach 
 
Die bestehenden alten Schilder sind zu erneuern.  
 
 
 
 

 
 


